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    Verwaltungsvorschrift Schule Nr. 6/2009 
 
 
Kriterienorientierte Bewertung der sprachlichen Qualität von Klausuren in den berufli-
chen Fächern der beruflichen Gymnasien –  
 
Gemäß Nr. 20 Abs. 6 der AV Prüfungen vom 12. Mai 2006 /ABI. S. 2745), zuletzt geändert durch 
Verwaltungsvorschriften vom 03. Juli 2008 (Abl. S 1906), gilt vom Schuljahr 2009/10 an für die 
Bewertung der sprachlichen Qualität in der gymnasialen Oberstufe der beruflichen Gymnasien und 
im schriftlichen Abitur für die beruflichen Fächer Biotechnologie, Ernährungslehre, Medizinische 
Informatik, Pädagogik, Rechnungswesen, Recht, Sport/Tanz, Technik, Technische Informatik, Wirt-
schaftsinformatik und Wirtschaftswissenschaft ein kriterienorientiertes Bewertungsverfahren.  
 
Zur sprachlichen Qualität gehören insbesondere die Sprachverwendung (Gebrauch von Fachbegrif-
fen, Einhaltung der sprachlichen Normen in Bezug auf Rechtschreibung, Grammatik und Zeichen-
setzung), die Kenntlichmachung der Struktur durch Absätze, flüssige Übergänge, Satzanschlüsse, 
Bezüge, Klarheit der Darstellung und die äußere Form (Schriftbild, Layout, grafische Elemente). 
 
Die kriterienorientierte Bewertung der sprachlichen Qualität geht in den beruflichen Fächern Päda-
gogik, Recht, Sport/Tanz und Wirtschaftswissenschaft mit etwa 15 %, in den beruflichen Fächern 
Biotechnologie, Ernährungslehre, Medizinische Informatik, Rechungswesen, Technik, Technische In-
formatik und Wirtschaftsinformatik mit etwa 10 % in die Gesamtleistung ein. Im beruflichen Fach 
Sport/Tanz beziehen sich die 15 % für die kriterienorientierte Bewertung der sprachlichen Qualität 
allein auf den schriftlichen Teil der Aufgaben. 
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Die Kriterien für die Bewertung der sprachlichen Qualität werden als Anlage zu dieser Verwal-
tungsvorschrift zur Verfügung gestellt. Sie müssen bei der Erstellung von Gutachten berücksichtigt 
werden. 
 
Das bisherige Punktabzugsverfahren für unzulängliche sprachliche Richtigkeit ist damit vom Schul-
jahr 2009/10 an für die genannten Fächer außer Kraft gesetzt. Damit entfällt auch die Verpflich-
tung zum Zählen der Wörter und Fehler. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Pieper 
 
 
 
 
Anlage (Kriterien zur Bewertung) 
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ANLAGE zur Verwaltungsvorschrift Schule Nr. 6/2009 
 
 
Kriterien zur Bewertung der sprachlichen Qualität für die beruflichen Fächer 
 
Biotechnologie, Ernährungslehre, Medizinische Informatik, Pädagogik, Rechnungswe-
sen, Recht, Sport/Tanz, Technik, Technische Informatik, Wirtschaftsinformatik und Wirt-
schaftswissenschaft 
 
 

Leistungsbereich Kriterien 
 
Sprachverwendung
 
- Textgestaltung 

- Ausdruck 

- Wortschatz 

- Strukturierung 

- Fachsprache 

- Korrektheit 

 
- sprachliche Darstellung (Grad der Verständlichkeit, Widerspruchsfrei-

heit und Klarheit des Sachbezugs), Trennung von Wiedergabe und Ur-
teil 
 

- Übersichtlichkeit der Textanteile und Klarheit der Strukturierung in 
Sinnabschnitte; Verdeutlichung der Struktur durch sprachliche Mittel; 
Eindeutigkeit und Übersichtlichkeit der Anordnung von Bezügen und 
Verweisen 
 

- Treffsicherheit bei der Anwendung des allgemeinen Wortschatzes 
 

- Verwenden von Fachwortschatz (Grad der Sicherheit, Verständlichkeit, 
Durchgängigkeit in der Anwendung) 
 

- Angemessenheit in der Kommentierung nicht textlicher Lösungsteile 
      

- Einhalten von Regeln der Orthografie inklusive der Zeichensetzung 
 

- Normgerechter Gebrauch von Grammatik und Syntax: Satzbau, Kasus, 
Tempusformen, Singular/Plural, Modus etc. 

 

- Grad der Regelverstöße, der Beeinträchtigung von Verständlichkeit 
und Lesefluss. (Alle Fehler sind zu kennzeichnen.) 

 
Äußere Form 
 
- Schriftbild 

- Layout 

- grafische  
    Elemente 

 
- Leserlichkeit des Schriftbildes 
 

- Trennen und übersichtliches Anordnen von Formelsprache und Fließ-
text 
 

- Einheitlichkeit des Seitenlayouts 
 

- Eindeutiges Kennzeichnen von Streichungen und Verbesserungen 
 

- Exaktheit und Lesbarkeit grafischer, bildlicher und tabellarischer Dar-
stellungen 
 

 
 
Nicht alle diese Kriterien müssen bei jeder Aufgabenstellung verlangt werden. Die Kriterien können 
je nach Fach und Aufgabenart unterschiedlich gewichtet sein. 


